
 

 

 

 

Architektonische & kulturelle Highlights in und um Porto 
7tägige Studienreise inkl. Flug, 4-Sterne-Hotel, Frühstück, architektonische Reiseleitung und Eintritte 

 

   
PORTO ∙ DOURO-TAL ∙ MATOSINHOS ∙ BRAGA ∙ AVEIRO 

 

01.10. – 07.10.2024 
Dienstag bis Montag 

 

 

REISEPROGRAMM 
 

 

1.Tag, Dienstag, 01.10.2024: Anreise – Stadtrundfahrt – Bootsfahrt – Portweinverkostung  

• Früher Flug nach Porto  

• Empfang und Begrüßung durch die örtliche Reiseleitung am Flughafen 

• Panoramarundfahrt durch Porto 

• Bootsfahrt auf dem Douro (ca. 50 Min.) 

• Besuch der renommierten Weinkellerei Burmester inkl. Führung und Portweinverkostung 

• Transfer zum Hotel und Zimmerbezug 

• 6 Übernachtungen in Porto 

 
2.Tag, Mittwoch, 02.10.2024: Historisches Zentrum von Porto  

• Frühstück 

• Treffen mit Ihrer architektonischen Reiseleitung im Hotel, danach folgende Programminhalte: 

• Bahnhof Porto Trindade, Eduardo Souto de Moura, 2002 (Außen- und Innenbesichtigung) 

• Bolhão-Markt, António Correia da Silva, 1914, Nuno Valentim, 2022 (Außen- und Innenbesichtigung) 

• Glockenturm Torre de Clérigos, Nicolau Nasoni, 1763 (Außenbesichtigung) 

• Avenida dos Aliados, Siza Vieira and Souto de Moura, 2005  

 

 



 

 

 

• Lello Buchhandlung, Xavier Esteves eng, 1906  

• Bahnhof Porto São Bento, Marques da Silva, 1916 (Außen- und Innenbesichtigung) 

• U-Bahnhof São Bento, Siza Vieira, 2005 (Innenbesichtigung) 

• Alte Stadthalle „Casa dos 24“, Fernando Távora, XV & 2000 (Außen- und ggf. Innenbesichtigung) 

• Kathedrale (Außenbesichtigung)  

• Batalha Centro de Cinema, Artur Andrande, 1947, Alexandra Alves Costa & Sérgio Fernandes, 2022 (Außen- und 

Innenbesichtigung) 

• Café do Cais, Cristina Guedes and Francisco Vieira Campos, 1994 (Außen- und ggf. Innenbesichtigung) 

• Dom Luís Brücke, Téophile Seyrig, 1886  

• Bar Uva by Cálem, Cristina Guedes and Francisco Vieira Campos, 2002 and 2019 (Außen- und ggf. Innenbesichti-

gung) 

• Bar Ar de Rio, Cristina Guedes and Francisco Vieira Campos, 2008 (Außen- und ggf. Innenbesichtigung) 

• Fahrt mit der Seilbahn Gaia Cable Car über den Douro, Cristina Guedes and Francisco Vieira Campos, Luís Guedes 

de Carvalho, 2011  

• Rückkehr ins Hotel 

 
3.Tag, Donnerstag, 03.10.2024: Kunst, Kultur & Architektur  

• Frühstück und Treffen mit der Reiseleitung  

• Besuch des Städtischen Konzerthauses Casa da Música, einer her-

ausragenden Kulturstätte nach Plänen des Architekten Rem Kool-

haas. Es ist ein architektonisch kühnes Bauwerk, das durch seine au-

ßergewöhnliche Architektur und sein polygonales Volumen sofort 

ins Auge fällt und als Spielstätte für alle Arten von Musik, angefan-

gen bei klassischer Musik über elektronische Musik und Jazz bis hin 

zu Fado, und für große internationale Produktionen ebenso wie für 

kleine experimentelle Projekte genutzt werden kann.  

• Im Anschluss besuchen wir den Parque de Serralves, der nicht nur eine grüne Oase in der Stadt ist, sondern auch 

ein Zentrum für Kunst und Kultur, welcher das Museum Serralves - ein Museum für zeitgenössische Kunst -, die 

Casa de Serralves - eine Villa im Stil des Art déco -, das Haus des Kinos Manoel de Oliveira und ein Baumkro-

nenpfad unter freiem Himmel mit spektakulären Aussichten über den Park und seine umgebenden Kunstwerke, 

beheimatet.  

• Danach geht es zu einer Innenbesichtigung der Fakultät für Architektur der Universität Porto (FAUP), eine der 

renommiertesten Architekturschulen weltweit und bekannt für ihre innovativen Lehrmethoden und ihr starkes En-

gagement in Forschung und Entwicklung. Das Hauptgebäude ist ein Meisterwerk der modernen Architektur, das 

perfekt in die umliegende Landschaft integriert ist.  

• Ebenso besuchen wir das Carlos Ramos Pavilion, ebenfalls auf dem Campus der FAUP gelegen, das mit seiner 

minimalistischen Gestaltung und der konsequenten Nutzung von natürlichem Licht eine inspirierende Atmosphäre 

für Kreativität und Lernen schafft.  

• Zum Abschluss besichtigen wir die Casa das Artes (Haus der Künste), ein Kulturzentrum, das eine breite Palette 

künstlerischer Darbietungen und Ausstellungen beherbergt, von bildender Kunst über Musik bis hin zu Theater und 

Film. Sie dient als wichtiger Treffpunkt für Künstler und Kulturinteressierte in Porto und spielt eine zentrale Rolle im 

kulturellen Leben der Stadt.  

• Rückkehr ins Hotel 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_Contempor%C3%A2nea
https://de.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Serralves
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co


 

 

 

4.Tag, Freitag, 04.10.2024: Douro-Tal  

• Frühstück und Treffen mit Ihrer Reiseleitung 

• Mit dem Bus fahren wir in die Weinregion des schönen Douro-Tals 

• Wir besuchen Quinta do Portal, ein renommiertes Weingut, das für 

seine exzellenten Portweine, Tafelweine und Moscatel bekannt ist. 

Die Quinta ist nicht nur für ihre Weinproduktion berühmt , sondern 

auch für ihre beeindruckende Architektur. Das moderne Besucher-

zentrum, entworfen, um sich harmonisch in die umgebende Land-

schaft einzufügen, bietet ein einladendes Ambiente für Gäste. Wir 

werden an einer geführten Tour teilnehmen, tiefe Einblicke in den Weinherstellungsprozess bekommen und auf 

Wunsch (fakultativ) mit einer Verkostung der Spitzenweine von Quinta do Portal abschließen.   

• Danach besuchen wir das Miguel Torga Center, eine faszinierende Hommage an einen der größten literarischen 

Geister Portugals. In diesem kulturellen Juwel tauchen wir ein in das Leben und Schaffen des Dichters. Eine inspi-

rierende Reise, die das literarische Genie würdigt und sein unvergessliches Erbe mit Ihnen teilt. 

• Mittagspause und Mittagessen (inklusive) 

• Abschließend entdecken wir die historische Quinta do Vallado, die seit 1716 für ihre exquisiten Port- und Tafelweine 

bekannt ist. Lassen Sie sich von der atemberaubenden Architektur des Weinguts verzaubern - eine perfekte Symbiose 

aus historischem Erbe und zeitgenössischem Design. Eine geführte Tour und eine Verkostung von Weinen, die die 

vielfältigen Aromen des Douro-Tals zum Leben erweckt, runden diesen unvergesslichen Besuch im Douro-Tal ab.  

• Rückfahrt ins Hotel 

 

5.Tag, Samstag, 05.10.2024:         Matosinhos – Braga  

• Frühstück und Treffen mit Ihrer Reiseleitung 

• Busfahrt in den Norden in die Küstenstadt Matoshinhos, ein dyna-

mischer und lebendiger Ort, der Besucher mit seiner Mischung aus 

modernem Flair und traditioneller portugiesischer Kultur anzieht. 

Dort sehen Sie unter anderem: 

• Boa Nova Tea House, Siza Vieira, 1963 (Außen- & Innenbesichtg.) 

• Monument To António Nobre, Siza Vieira, 1980 

• Leça da Palmeira Seafront, Siza Vieira, 2007 

• Skulptur A linha do mar, Pedro Cabrita Reis, 2019 

• Leça Swimming Pool, Siza Vieira, 1966 & 2021 (Außen- & Innenbesichtigung)  

• Kreuzfahrt-Terminal, Luís Pedro Silva, 2015 (Außenbesichtigung) 

• Kultureinrichtung Casa da Arquitectura, Guilherme Machado Vaz, 2017 (Außen- und Innenbesichtigung) 

• Küstenstraße, Souto de Moura, 2002 

• Skulptur She Changes, Janet Echelman, 2005  

• Weiterfahrt zur Besichtigung des Braga-Stadions, das anlässlich der Fußball-EM 2004 erbaut wurde und eine Ka-

pazität für etwa 30.000 Zuschauer hat. Es gilt als eines der visuell beeindruckendsten Fußballstadien der Welt. Eines 

der bemerkenswertesten Merkmale ist seine Lage – es wurde in einen Steinbruch eingebettet, der den natürlichen 

Fels als Teil seiner Struktur nutzt und eine atemberaubende Aussicht auf Spiel und umliegende Landschaft gewährt.  

• Weiter geht es zur renommierten, architektonisch beeindruckenden Musikschule in Braga, bekannt für ihre quali-

tativ hochwertige Ausbildung, die von erfahrenen und engagierten Lehrkräften geleistet wird. Sie verfügt über mo-

derne Einrichtungen und Räumlichkeiten, die speziell für den Musikunterricht und für Aufführungen konzipiert sind.  

• Rückfahrt ins Hotel 

 



 

 

 

6.Tag, Sonntag, 06.10.2024: Aveiro    

• Frühstück und Treffen mit Ihrer Reiseleitung 

• Mit dem Bus fahren wir heute in den Süden von Porto ins charmante Aveiro, oft als das „Venedig Portugals“ be-

zeichnet. Hier besuchen wir die Universität und den Campus, der als eine Art "Stadt in der Stadt" beschrieben und 

dient als Freilichtmuseum für zeitgenössische Kunst, das zahlreiche Fachleute, Architekturstudenten oder Neugie-

rige anzieht. Er liegt nur einen Schritt vom historischen Zentrum der Stadt entfernt und ist von der natürlichen 

Schönheit der Salzbecken umgeben, die sich wie ein weißes Meer in die Lagunen erstrecken. Wir besichtigen: 

• Rektorat, Gonçalo Byrne, 2001 

• Bibliothek, Siza, 1995 

• Fachbereich Maschinenbau, Adalberto Dias, 1997 

• Fachbereich Geowissenschaften, Souto de Moura, 1996 

• Wassertank, Siza Vieira, 1991 

• Pädagogischer, wissenschaftlicher und technologischer 

Komplex, Vítor Figueiredo, 2000 

• Footbridge, Carrilho da Graça, 2001 

• Kantinenkomplex, Manuel A. Mateus & Francisco A.Mateus, 2000 

• Studentenunterkünfte, Adalberto Dias, 2011 

• Weiter geht es zum für den europäischen Mies-van-der-Rohe-Preis nominierten Ílhavo Maritime Museum, das von 

ArchDailly als eines der 20 spektakulärsten Museen der Welt eingestuft wurde. Neben drei Hauptausstellungsräu-

men als weiteres Highlight ein Kabeljau-Aquarium. 

• Abschließend besuchen wir noch das vielseitige Kulturzentrum Cais Criativo in Costa Nova, das sich je nach Saison 

unterschiedlich präsentiert und mit seiner Architektur und Lage ideale Bedingungen für künstlerische Projekte bie-

tet, die eine fast vollständige Abstraktion vom urbanen Treiben suchen.  

• Später Rückfahrt zum Hotel 

 

7.Tag, Montag, 07.10.2024: Heimreise   

• Frühstück 

• Je nach Abflugzeit haben Sie noch ein wenig Freizeit 

• Transfer zum Flughafen Porto 

• Heimflug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INKLUSIVLEISTUNGEN 

• Flug mit Lufthansa (Economy-Class) o.ä. ab Hamburg oder gewünschtem Alternativflughafen nach Porto und zurück  

• Flughafen- und Luftverkehrssteuern, Sicherheitsgebühren und Zuschläge (Stand Buchung) 

• Transfers und Fahrten im modernen, klimatisierten und sicheren Reisebus 

• 6x Übernachtung in der gebuchten Zimmerart in Porto im 4-Sterne-Hotel Eurostars Oporto   ➔ Hotelbilder ➔ Lage  

• 6x Frühstück im Hotel 

• 1x Mittagessen inkl. 1 Getränk (4.Tag) 

• Bootsfahrt auf dem Douro (1.Tag, ca. 50 min.) 

• Portweinkellerei Burmester, Besichtigung mit Verkostung (1.Tag) 

• Fahrt mit der Seilbahn Gaia Cable Car (2.Tag, einfache Fahrt) 

• Eintritte und Führungen gemäß Reiseverlauf (Casa da Música, Serralves Museum, Casa de Serralves, Tree Top Walk, 

FAUP, Casa das Artes, Boa Nova Tea House, Leca Swimming Pool, Casa da Arquitectura, Braga Stadion, Music School,  

Ílhavo Maritime Museum, Cais Criativo)  

• Geführte Besichtigung des Quinta do Portal (4.Tag) 

• Geführte Besichtigung des Quinta do Vallado mit Weinverkostung (4.Tag) 

• Hochqualifizierte, deutschsprechende Architektur-Reiseleitung (2.-6.Tag) 

• Qualifizierte, deutschsprechende Reiseleitung (1. und 7.Tag) 

• Audioguides (1.-6.Tag) 

• Ausführliche Reiseunterlagen 

• Reisepreissicherungsschein 

 

Nicht enthaltene Leistungen:   

Reiseversicherungen, weitere Verpflegung, Trinkgelder, Kurtaxe (€ 2,- p.P./Nacht, Stand Feb.2024), persönliche Ausgaben 

 

PREISE & REISEDATEN 

Reisezeit  01.10. – 07.10.2024   (Dienstag – Montag)   

Abflughafen  Hamburg  oder auf Wunsch ab/bis zu einem anderen Flughafen  

Reisepreis * 
pro Person im Doppelzimmer 

 € 2.199,- 

EZ-Zuschlag   € 549,-   

Reisepaket ohne Flug (Eigenanreise) 
Abschlag pro Person 

 - € 430,- 

Tägliches Abendessen im Hotel 
Zuschlag pro Person 

 € 135,- 

Weinverkostung Quinta do Portal 
Zuschlag pro Person, Wunschleistung 4.Tag 

 € 8,- 

 

 

 

 

 

 

https://www.eurostarshotels.de/eurostars-oporto/zimmer.html
https://maps.app.goo.gl/SVc1s71RLeUDqT726


 

 

 

WICHTIGE HINWEISE  

* Der Flugpreis wurde nach aktueller Abfrage/Recherche mit € 430,- in die Kalkulation einbezogen. Der Flugpreis kann 

sich bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen, namentlichen Buchung und/oder bei Änderung des Abflughafens ändern. 

Daher können leichte preisliche Schwankungen in beide Richtungen nicht ausgeschlossen werden. 
 

Deutsche Staatsangehörige benötigen zur Einreise einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Staatsbürger an-

derer Nationen erkundigen sich bitte beim zuständigen Konsulat. Über Infektions- und Impfschutz sowie andere Pro-

phylaxe-Maßnahmen sollten Sie sich rechtzeitig informieren und gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen.  
 

Es gelten die anhängenden Reisebedingungen des Reiseveranstalters MTC Touristik Center München GmbH, Neuching. 

Der Reisevertrag kommt nach Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung/Rechnung des Reiseveranstalters beim 

Anmelder zustande. Eine Anzahlung in Höhe von 50% des Reisepreises ist nach Buchung, die Restzahlung 30 Tage 

vor Abreise zu leisten. Ihre detaillierten Reisedokumente erhalten Sie nach vollständiger Zahlung ca. 8-10 Tage vor 

Abreise. Mindestteilnehmerzahl 21 Personen.  
 

Änderungen vorbehalten. 

 

 

 

EINE BITTE ZUM SCHLUSS: 

Aufgrund der sich seit 2019 veränderten Situation des Tourismussektors, insbesondere des Flugsegments (Verfügbar-

keiten/Preise), möchten wir Sie bitten, sich bei Interesse zeitnah anzumelden, damit wir baldmöglichst die Anzahl der 

benötigten Flugplätze je Abflughafen feststellen und Ihnen so den bestmöglichen Preis anbieten können. Vielen Dank! 



 
  

ANMELDEFORMULAR     
für die Reise vom 01.10. – 07.10.2024 

„Architektonische & kulturelle Highlights in und um Porto“  
 

 

Bitte komplett in Druckbuchstaben ausgefüllt zurück an: 

BuFAS Bundesverband Feuchte & Altbausanierung e.V., z.Hd. Herr M. Ruhnke, Dorfstr. 19, 18528 Groß Kubbelkow 
 

Es gelten die anhängenden Reisebedingungen des Reiseveranstalters MTC Touristik Center München GmbH, Neuching.  

Mit Übersendung der Auftragsbestätigung/Rechnung gilt die Anmeldung als angenommen. 
 

REISETEILNEHMER 

Titel, Vorname, Nachname: 

(Angaben laut Ausweis) 

 

Ausweisdaten: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Staatsangehörigkeit:         DE    AT    CH     
 

Sonstige: __________________________________ 

Reisepassnummer: 

 

Ausstellungsdatum  /  gültig bis      
 

/ 

Ausstellungsort: 

 

Erreichbarkeit: 

Telefon: Mobil: 

E-Mail-Adresse:  

 RECHNUNGSANSCHRIFT LIEFERANSCHRIFT   falls abweichend 

Firma:   

Straße, Hausnummer:   

PLZ, Ort:    

Zimmerbelegung: 
 Einzelzimmer  

 Doppelzimmer mit Teilnehmer: ________________________________________________ 

Reiseversicherung(en) 

(Tarif-Codes siehe Beiblatt): 

Bitte Tarif-Code(s) eintragen: 

AN- & ABREISE 
 

Angebotsanfrage Flüge 
  

sowie Zug-zum-Flug: 

 
 

 Ich organisiere meine An- und Abreise selbst.  

 ab Hamburg   ab Frankfurt   ab Berlin   ab München   ab ___________________________       

Zug zum Flug:   Hin- und Rückfahrt   nur Hinfahrt   nur Rückfahrt  
 

➔ Ihre Angaben hier sind unverbindlich, Sie erhalten ein preisliches Angebot vor Festbuchung. 

 

Datum, Unterschrift: 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie auch den Erhalt und die Akzeptanz des Formblattes zur Pauschalreise, der Reise- und 

Datenschutzbedingungen. 

 

X     

POPORT-KE1024 



Gruppenversicherungen 
Erwachsene, weltweit

5-Sterne-Premium-Schutz
bis 45 Tage

4-Sterne-Komfort-Schutz
bis 45 Tage

Reisepreis p. P.
bis EUR

Einzelperson
EUR

Einzelperson 
Code

Einzelperson 
EUR

Einzelperson 
Code

100,–  9,– 922018  7,– 922004
200,–  15,– 922019  12,– 922005
400,–  21,– 922020  17,– 922006
600,–  29,– 922021  23,– 922007
800,–  35,– 922022  29,– 922008

1.000,–  43,– 922023  35,– 922009
1.500,–  59,– 922024  49,– 922010
2.000,–  79,– 922025  65,– 922011
2.500,–  99,– 922026  85,– 922012
3.000,–  115,– 922027  99,– 922013
4.000,–  145,– 922028  129,– 922014
5.000,–  175,– 922029  159,– 922015
7.500,–  269,– 922030  249,– 922016

10.000,–  350,– 922031  320,– 922017
1. Reise-Rücktrittsvers.
2.  Urlaubsgarantie (Reiseabbruch-Vers.)
3.  Reise-Krankenvers.
4. Notfall-Versicherung
5. Reise-Unfallvers.
6. Reisegepäck-Vers.

1. Reise-Rücktrittsvers.
2.  Urlaubsgarantie (Reiseabbruch-Vers.)
4. Notfall-Versicherung
5. Reise-Unfallvers.
6. Reisegepäck-Vers.

Reise-Krankenversicherung

Reisedauer

bis

Einzelperson 
bis einschl. 64 Jahre
EUR

Einzelperson 

Code

Einzelperson 
ab 65 Jahre 
EUR

Einzelperson 

Code

4 Tage  6,– 922032  12,– 922039
10 Tage  11,– 922033  17,– 922040
17 Tage  17,– 922034  35,– 922041
31 Tage  25,– 922035  55,– 922042
45 Tage  42,– 922036  79,– 922043
62 Tage  59,– 922037  110,– 922044
93 Tage  105,– 922038  195,– 922045

3.  Reise-Krankenvers.

Reise-Rücktritt + Urlaubsgarantie Reise-Rücktritt

Reisepreis 
pro Person 
bis EUR

Einzelperson Einzelperson 

Code

Einzelperson Einzelperson 

Code

10.000,– 3,5 % 922002 3,1 % 922000
Gesamt- 
reisepreis 
bis EUR

Reiseleiter-
absicherung

Einzelperson 

Code

Reiseleiter-
absicherung

Einzelperson 

Code
30.000,– 3,5 % 922003 3,1 % 922001

1. Reise-Rücktrittsvers.
2.  Urlaubsgarantie (Reiseabbruch-Vers.)

1. Reise-Rücktrittsvers.

Übernahme des Selbstbehaltes  
(Gruppe)

Reisepreis
bis EUR

Code

10.000,– 0,70 % 922089
30.000,– 0,70 % 922090

1. Reise-Rücktrittsvers.
2.  Urlaubsgarantie (Reiseabbruch-Vers.)





 
  

FORMBLATT ZUR UNTERRICHTUNG DES REISENDEN BEI EINER PAUSCHALREISE 

NACH § 651A DES BÜRGERLICHEN GESETZBUCHES 
 

 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 

2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen MTC Touristik Center 

München GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das 

Unternehmen MTC Touristik Center München GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen 

und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags. 

• Es haftet immer mind. ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter 

oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf 

eine andere Person übertragen. 

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (z.B. Treibstoffpreise, Steuern, Wechselkurse) sich erhö-

hen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. 

Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reise-

veranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden 

Kosten sich verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlun-

gen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für 

die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch 

auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 

vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pau-

schalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktritts-

gebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, 

so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer 

Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen 

nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleis-

tungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsge-

mäß erbracht werden. 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. 

Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die 

Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die MTC Touristik Center Mün-

chen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit der R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden können die R+V 

Allgemeine Versicherung AG , Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Telefon +49/611/533-0, ruv@ruv.de, www.ruv.de kontaktieren, 

wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz der MTC Touristik Center München GmbH verweigert werden. 

 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: 

www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de. 



 
  

 
 
 
 
 
 
INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ 
 
 
Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung 
MTC Touristik Center München GmbH 
Blumenstr. 4e 
85467 Neuching 
Telefon: +49/(0)8123/9079885 
Telefax: +49/(0)8123/9079886 
E-Mail: info@mtc-reisen.de 
Internet: www.mtc-reisen.de 
 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Alle Daten, die im Rahmen der Kunden- und Geschäftsbezie-
hung anfallen oder die Sie an uns übermitteln, verarbeiten wir ausschließlich zu den hier genannten Zwecken und unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben.  
 
Unter keinen Umständen werden personenbezogene Daten zu Werbezwecken an sonstige Dritte vermietet oder verkauft. MTC Touristik 
Center München behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. 
 
Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Daten verarbeitet 
MTC Touristik Center München verarbeitet personenbezogene Daten zur Durchführung von Anforderungen und Anfragen, zur Reisedurch-
führung, Vertragsabwicklung, Kundenbetreuung (Art. 6 Abs. 1 lit. b der DSGVO) und zu eigenen Werbezwecken für eigene Angebote 
(Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Bei der Verarbeitung unterstützen uns teilweise externe Dienstleistungspartner.  
 
An welche Empfänger leiten wir Ihre personenbezogenen Daten weiter 
Zur Organisation und Abwicklung einer gebuchten Reise kann es je nach Reisetypus und Reiseziel notwendig sein, dass wir personenbe-
zogenen Daten an Leistungsträger (wie z.B. Beförderungsunternehmen, Hotels, Reiseleiter, örtliche Agenturen, usw.) und Behörden, z.B. 
Einreisebehörde, weitergeben. Darüber hinaus arbeiten wir mit ausgewählten, externen Dienstleistern zusammen, um unsere vertragli-
chen Verpflichtungen erfüllen zu können oder eigene Werbemaßnahmen durchzuführen. 
 
Wie lange speichern wir Ihre Daten 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange eine aktive Kundenbeziehung besteht. Darüber hinaus speichern wir Ihre 
Daten entsprechend der gesetzlichen Nachweis- und Aufbewahrungspflichten. 
 
Welche Rechte haben Sie 
Auf das Widerspruchsrecht nach § 28 Abs. 4 Bundesdatenschutzgesetz (nach dem 25.05.2018 gilt dafür Art. 21 Datenschutz-
Grundverordnung) wird hingewiesen. Eine kurze Mitteilung an info@mtc-reisen.de, Telefon 08123/9079885 oder Telefax 
08123/9079886 genügt. Darüber hinaus haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung der zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten (sofern dem keine gesetzlichen Nachweis-  und Aufbewahrungspflichten entgegenstehen). 
 
Verwendung für Werbezwecke  
Der Verwendung zu Werbezwecken können Sie jederzeit ganz oder teilweise widersprechen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO), eine kurze Mittei-
lung genügt. 
 
Beschwerden 
Sie haben außerdem das Recht, sich bei Beschwerden zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an die zuständige Datenschutz-
aufsichtsbehörde zu wenden:  
 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
Promenade 27 
91522 Ansbach 
 
 



Reisebedingungen des Reiseveranstalters MTC Touristik Center München GmbH 
(nachfolgend „MTC“) 

  
Mit der Buchung erkennt der Kunde (Reisende) die nachfolgenden Reisebedingungen von MTC, die ihm vor 

der Buchung übermittelt worden sind oder hinsichtlich derer der Reisende eine zumutbare Kenntnisnahme 

Möglichkeit hatte, an. Diese Bedingungen ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651 a – y BGB 

(Bürgerliches Gesetzbuch), ferner die Informationsvorschriften für Reiseveranstalter gemäß der §§ 4 – 11 

BGB – InfoV (Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach Bürgerlichen Rechts) und füllen 

diese wie folgt aus: 

 

1. Abschluss des Reisevertrages 

1.1. Mit der schriftlichen, mündlichen, fernmündlichen, per Fax vorgenommenen oder elektronischen 

Anmeldung (E-Mail) bietet der anmeldende Reisende MTC den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich 

an. Grundlage dieses Angebots ist die Reisebeschreibung von MTC sowie sämtliche weiteren Informationen 

von MTC für die jeweilige Reise, sofern diese dem Reisenden gegenüber zur Verfügung gestellt wurden. 

Der Reisevertrag kommt nach Zugang der schriftlichen Annahmeerklärung (z.B. durch Auftragsbestäti-

gung/Rechnung) von MTC beim Reisenden zustande.  

1.2. Die Anmeldung erfolgt durch den anmeldenden Reisenden auch für alle in der Anmeldung mitaufge-

führten Teilnehmer (nachfolgend jeweils auch "Reisende"), für den Vertragsverpflichtung der anmeldende 

Reisende wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte 

Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.  

1.3. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss erhält der Reisende eine schriftliche Bestätigung, die alle 

wesentlichen Angaben über die von ihm gebuchten Reiseleistungen enthält. Weicht der Inhalt der Reisebe-

stätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot von MTC vor. Der Reisevertrag kommt 

auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Reisende die Annahme ausdrücklich oder 

schlüssig, z.B. durch Leistung einer Zahlung auf den Reisepreis oder durch Reiseantritt, erklärt.  

1.4. Weitergehende Informationen zur Reise, z.B. Orts- und Hotelprospekte, Internetangaben oder sonstige, 

die nicht von MTC an den Reisenden herausgegeben worden sind, sind nicht verbindlich. Etwas anderes gilt 

nur, wenn sie durch ausdrückliche Vereinbarung zwischen MTC und dem Reisenden zum Gegenstand des 

Reisevertrags gemacht wurden.  

1.5. Reisevermittler und Leistungsträger (z. B. Hotels, Beförderungsunternehmen etc.) sind nicht von MTC 

bevollmächtigt, insbesondere Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu erteilen oder Zusicherungen 

abzugeben, die im Widerspruch zum vereinbarten Leistungsumfang des Reisevertrages stehen. 

2. Bezahlung des Reisepreises 

2.1. Mit der Buchung der Reise bzw. dem Abschluss des Reisevertrages wird eine sofortige Anzahlung in 

Höhe von 50 % des Reisepreises fällig, Zug-um-Zug gegen Übergabe des Reisesicherungsscheins gemäß 

§ 651 r BGB. 

2.2. Der Restbetrag des Reisepreises wird spätestens 30 Tage vor Reiseantritt fällig.  

2.3. Sofern Buchungen in einem kürzeren Zeitraum als 30 Tage vor Reiseantritt erfolgen, ist der gesamte Reise-

preis Zug um Zug gegen Übergabe des Reisesicherungsscheins gemäß § 651 r BGB sofort zu bezahlen. 

2.4. Werden der fällige Anzahlungsbetrag bzw. der fällige Reisepreis trotz einer Mahnung und angemesse-

ner Fristsetzung zur Zahlung nicht bzw. nicht vollständig bezahlt, ist MTC berechtigt, vom Vertrag zurückzu-

treten und den Reisenden mit Rücktrittskosten gemäß nachstehender Ziffer 4. zu belasten.  

2.5. Rücktrittsentschädigungen, Bearbeitungs- und Umbuchungsentgelte sowie Versicherungsprämien sind 

sofort fällig und zahlbar. 

2.6. Die kompletten Reiseunterlagen werden dem Reisenden bei vollständigem Zahlungseingang des 

Reisepreises unverzüglich ausgehändigt oder zugesandt. Bei Sonderwünschen des Kunden, z. B. im Rahmen 

individueller Reisegestaltungen, ist es möglich, dass die Zusammenstellung der kompletten Reiseunterla-

gen mitunter acht bis zehn Werkarbeitstage benötigt. In diesen Fällen erfolgt erst bei vollständigem 

Vorliegen aller Reiseunterlagen deren Aushändigung oder Übersendung. 

2.7. Sollten die Reisedokumente (Flugtickets, Voucher o.ä.) dem Reisenden wider Erwarten nicht bis 

spätestens sieben Tage vor Reiseantritt zugegangen sein, hat sich dieser unverzüglich mit MTC in Verbin-

dung zu setzen und darüber zu informieren. Bei Kurzfristbuchungen ab sieben Tagen vor Reiseantritt erhält 

der Reisende seine Unterlagen nach Absprache mit MTC. In seinem eigenen Interesse bittet MTC den 

Reisenden, die Reiseunterlagen nach Erhalt sorgsam zu überprüfen.  

3. Leistungs- und Preisänderungen 

3.1. MTC ist berechtigt, einzelne Reiseleistungen zu ändern, soweit dies nach Vertragsschluss notwendig 

werden sollte und die Notwendigkeit dieser Änderung nicht durch MTC wider Treu und Glauben herbeige-

führt wurde. Solche Änderungen und Abweichungen dürfen nicht erheblich sein bzw. den Gesamtzuschnitt 

der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Hiervon erfasst sind insbesondere zumutbare Änderungen von 

Flugleistungen. In solchen Fällen sind gleichwertige Ersatzleistungen anzubieten. 

3.2. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit 

Mängeln behaftet sind. 

3.3. MTC verpflichtet sich, den Reisenden über Leistungsänderungen oder Abweichungen unverzüglich in 

Kenntnis zu setzen. MTC bleibt das Recht vorbehalten dem Reisenden eine kostenfreie Umbuchung oder 

einen kostenfreien Rücktritt von der Reise anzubieten. Bei Schiffsreisen entscheidet über notwendig 

werdende Änderungen der Fahrtzeit und/oder der Routen, etwa aus Sicherheits- oder Witterungsgründen, 

allein der Kapitän. 

3.4. Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, 

unentgeltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 

Reise zu verlangen, wenn MTC in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus 

seinem Angebot anzubieten. Der Reisende hat die Rechte unverzüglich nach der Erklärung von MTC über die 

Änderung der Reiseleistung oder die deren Absage schriftlich geltend zu machen. 

3.5. MTC kann die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten Preise im Falle der Erhöhung der 

Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren oder 

einer Änderung der für die betreffenden Reise geltenden Wechselkurse wie folgt ändern: 

3.6. Ändern sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, insbesondere 

Treibstoffkosten, Hafen- oder Flughafengebühren, Einreisegebühren in einem Zielgebiet sowie Luftsicher-

heitskosten, so kann der Reisepreis nach Maßgabe der folgenden Berechnung erhöht werden: 

3.6.1. Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Höhe kann vom Reisenden der Erhöhungsbetrag verlangt 

werden; 

3.6.2. In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, 

zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. 

Der sich so ergebende Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann von dem Reisenden verlangt werden. 

Werden die beim Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben, wie Hafen bzw. Flughafengebühren 

gegenüber MTC erhöht, kann MTC den Reisepreis um den entsprechenden anteiligen Betrag heraufsetzen 

und diesen zusätzlich vom Reisenden verlangen; 

3.6.3. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem 

Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für MTC verteuerte. In einem solchen Fall legt MTC 

dem Reisenden gegenüber offen, welchen Kurs MTC zu welchem Zeitpunkt für die Reiseausschreibung 

ursprünglich zu Grunde legte. 

3.6.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, wenn die zur Erhöhung führenden Umstände bei Vertragsschluss noch 

nicht eingetreten und nicht vorhersehbar waren. 

3.7. Im Falle von Preiserhöhungen informiert MTC den Reisenden umgehend. Eine Preiserhöhung ist nur 

wirksam, wenn die Unterrichtung des Reisenden nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn erfolgt. Der 

Reisende kann bei Preiserhöhungen von mehr als 8 Prozent kostenfrei vom Vertrag zurücktreten oder 

kostenfrei umbuchen, wenn eine gleichwertige Reise angeboten werden kann. Der Reisende hat diese 

Rechte unverzüglich nach der Erklärung durch MTC schriftlich geltend zu machen.  

4. Rücktritt des Reisenden 

4.1. Der Reisenden kann jederzeit vor Antritt der Reise von der Reise zurücktreten. Die Rücktrittserklärung 

muss schriftlich  erfolgen. Maßgeblich für den Zeitpunkt ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei MTC 

(Kontaktdaten siehe unten am Ende).  

4.2. Tritt der Reisende vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, verliert MTC den Anspruch 

auf den Reisepreis. Jedoch kann MTC stattdessen eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der 

Rücktritt bzw. der Nichtantritt der Reise nicht von ihm zu vertreten ist und nicht ein Fall höherer Gewalt 

vorliegt. Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der von 

MTC gewöhnlich ersparten Aufwendungen sowie dessen, was MTC durch mögliche anderweitige Verwen-

dung der Reiseleistung erwerben kann.  

4.3. Diese Rücktrittsgebühren sind in Ziffer 4.5 unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des 

Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis 

pauschaliert. Gewöhnlich ersparte Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendung 

der Reiseleistungen sind dabei berücksichtigt. 

4.4. Die Rücktrittsgebühren sind auch dann zu zahlen, wenn sich ein Reiseteilnehmer nicht rechtzeitig zu 

den in den Reisedokumenten bekannt gegebenen Zeiten am jeweiligen Abflughafen oder Abreiseort 

einfindet oder wenn die Reise wegen nicht vom Veranstalter zu vertretenden Fehlens der Reisedokumente, 

wie z. B. Reisepass oder notwendige Visa, nicht angetreten wird. Dem Reisenden bleibt es unbenommen, 

MTC nachzuweisen, dass keiner oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist oder die ersparten 

Aufwendungen von MTC höher sind als die geforderte Pauschale (siehe nachstehende Ziffer 4.5). 

4.5. Der pauschalierte Anspruch auf Rücktrittsgebühren beträgt in der Regel pro Reisenden 

(mindestens € 50,00 pro Person): 

4.5.1. 50 % des Gesamtpreises zzgl. Flugkosten bei Rücktritt bis 65 Tage vor Reiseantritt;  

4.5.2. 55 % des Gesamtpreises zzgl. Flugkosten bei Rücktritt ab dem 64. Tag vor Reiseantritt; 

4.5.3. 85 % des Gesamtpreises zzgl. Flugkosten bei Rücktritt ab dem 34. Tag vor Reiseantritt; 

4.5.4. 90 % des Gesamtpreises zzgl. Flugkosten bei Rücktritt ab dem 6. Tag vor Reiseantritt; 

4.5.5. 95 % des Gesamtpreises zzgl. Flugkosten bei Rücktritt, Storno oder bei Nichterscheinen am Tag des 

Reiseantritts; 

4.6. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens zu Lasten von MTC, die im Zuge eines Rücktrittes 

entstehen (z.B. Unterbringung einer mitreisenden Person sodann im Einzelzimmer anstelle im Doppelzim-

mer bei gleichzeitiger Fälligkeit eines weiteren Einzelzimmerzuschlages) bleibt MTC vorbehalten. Macht MTC 

von diesem Recht Gebrauch, ist MTC verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der 

ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistung konkret zu 

beziffern und zu belegen.  

4.7. Dem Reisenden bleibt es unbenommen, MTC nachzuweisen, dass keiner oder ein wesentlich geringe-

rer Schaden entstanden ist oder die ersparten Aufwendungen von MTC höher sind als die geforderte 

Pauschale.  

4.8. Von den vorstehenden Regelungen bleibt das gesetzliche Recht des Reisenden gemäß § 651 e BGB 

(Stellung eines Ersatzteilnehmers) unberührt. MTC kann dem Eintritt eines Dritten widersprechen, wenn 

dieser den besonderen Reiseanforderungen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften 

oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der 

bisherige Reisende gegenüber MTC als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des 

Dritten entstehenden Mehrkosten. Die Stellung eines Ersatzteilnehmers stellt eine Umbuchung im Sinne 

nachfolgender Ziffer 5. dar, für die MTC ebenfalls die dort niedergelegte Bearbeitungsgebühr erheben kann. 

Der Nachweis mit dem Eintritt des Dritten nicht entstandener oder wesentlich niedrigerer Kosten bleibt 

dem Reisenden unbenommen. 

5. Umbuchungen 

Ein Rechtsanspruch des Reisenden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, 

des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht 

nicht. Sofern auf Wunsch des Reisenden dennoch eine Umbuchung vorgenommen wird, ist MTC berechtigt, 

ein Umbuchungsgeld pro Reisenden zu erheben. MTC ist in jedem Fall berechtigt, eine Bearbeitungsgebühr 

von EUR 50,00 pro Reisenden zu erheben. Die durch die Umbuchung entstehenden weiteren Kosten (z. B. 

zusätzliche Gebühren von Luftfahrtunternehmen) trägt der Reisende. 

6. Reiseversicherung 

MTC empfiehlt den Abschluss eines umfassenden Reiseversicherungs-Pakets, inklusive einer (auch jeweils 

separat zu buchenden) Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der 

Rückführung bei Unfall oder Krankheit. Über Einzelheiten zum Versicherungsschutz informiert MTC auf 

Wunsch. 

7. Rücktritt und Kündigung durch MTC 

In den nachfolgenden Fällen kann MTC vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach 

Reiseantritt den Reisevertrag kündigen: 

7.1. außerordentlich, ohne Einhaltung einer Frist: Sofern der Reisende den vorher bekannt gegebenen 

Reiseanforderungen nicht genügt oder sofern er durch sein Verhalten den Reiseablauf nachhaltig stört oder 

gefährdet oder sich nach einer Abmahnung vertragswidrig verhält. In diesem Fall behält sich MTC grund-

sätzlich den Anspruch auf den Reisepreis vor. MTC muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen 

sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 

genommenen Leistungen erlangt werden, einschließlich der MTC von den Leistungsträger gutgebrachten 

Beträge. Mehrkosten gehen zu Lasten des Reisenden. Die Reiseleiter oder örtlichen Vertreter des Veranstal-

ters sind zur Erklärung der Kündigung für MTC bevollmächtigt.  

7.2. Sofern die Mindestteilnehmerzahl an einer Reise nicht erreicht wird, kann MTC vom Reisevertrag 

zurücktreten, wenn  

7.2.1. in der betreffenden Reiseausschreibung die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis 

zu welchem vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Reisenden spätestens die Erklärung 

zugegangen sein muss, durch MTC angegeben wurde und  

7.2.2. MTC in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist deutlich 

angibt oder dort auf die entsprechenden Angaben in der Reiseausschreibung verweist. In diesem Fall ist 

MTC verpflichtet, den Reisenden unverzüglich nach Bekanntwerden der Voraussetzungen für die Nicht-

durchführung der Reise hiervon zu unterrichten und ihm gegenüber die Rücktrittserklärung abzugeben. Ein 

solcher Rücktritt ist durch MTC spätestens 20 Tage vor dem vereinbarten Reiseantritt dem Reisenden 

gegenüber zu erklären. Der Reisende erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurückerstattet. 

8. Unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände („Höhere Gewalt“) 

8.1. Der Reiseveranstalter nach § 651 h Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BGB kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurück-

treten, wenn er aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Vertrags 

gehindert ist; in diesem Fall wird der Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis des Rücktrittsgrundes erklärt. 

8.2. Reisehinweise des Auswärtigen Amtes erhält der Reisende im Internet unter www.auswaertiges-

amt.de sowie unter der Telefonnummer +49 30 5000 2000.  

8.3. Im Übrigen verweist MTC auf § 651 h BGB. 

9. Gewährleistung  

9.1. Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende in angemessener Frist Abhilfe 

verlangen. MTC kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. MTC 

kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass sie eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbringt.  

9.2. Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung einzelner Teilleistungen bzw. der Reise kann der 

Reisende eine entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepreis ist in 

dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem 

Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Der Reisende hat auftretende Mängel unverzüg-

lich der örtlichen Reiseleitung oder unter dem unten genannten Kontakt (Sitz von MTC) anzuzeigen und dort 

um Abhilfe zu ersuchen. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den 

Mangel anzuzeigen.  

9.3. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet MTC innerhalb einer angemes-

senen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag 

kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, MTC erkennba-

rem Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn 

Abhilfe unmöglich ist oder von MTC verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch 

 

 

 

http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/


ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Der Reisende schuldet MTC den auf die in 

Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil des Reisepreises, sofern diese Leistungen für ihn von 

Interesse waren. Kündigt der Reisende den Reisevertrag, hat er dies in schriftlicher Form zu tätigen.  

9.4. Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz wegen Nichterfüllung 

verlangen, es sei denn, der Mangel an der Reise beruht auf einem Umstand, den MTC nicht zu vertreten hat. 

10. Beschränkung der Haftung 

10.1. Die vertragliche Haftung von MTC für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen 

Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige-

führt wird oder der Veranstalter oder MTC für einen dem Reisenden entstandenen Schaden wegen des 

Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

10.2. Für alle gegen MTC gerichteten Schadensersatzforderungen des Reisenden aus unerlaubter Hand-

lung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung von MTC bei Sachschäden auf 

EUR 4.100,00 beschränkt. Übersteigt der dreifache Reisepreis diese Summe, ist die Haftung für Sachschäden 

auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je 

Reisenden und Reise.  

10.3. MTC haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen 

lediglich vermittelt werden (z.B. Bootsausflüge, Programme von anderen Veranstaltern usw.) und die in der 

Reiseausschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet werden. Dies gilt nicht, soweit MTC 

seine Auswahl- und Überwachungspflichten hinsichtlich der Fremdleistungserbringer verletzt. MTC tritt in 

diesem Falle seine Ansprüche gegen den Fremdleistungserbringer an den Reisenden ab. Der Reisende 

nimmt diese Abtretung hiermit an.  

10.4. Ein Schadensersatzanspruch gegen MTC ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, sofern auf-

grund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die 

von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz 

gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht 

werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.  

10.5. Kommt MTC die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach den 

Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit dem internationalen Abkommen von Warschau, 

Den Haag, Guadalajara und dem Montrealer Übereinkommen. Diese Abkommen beschränken in der Regel 

die Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie für Verlust und Beschädigung am 

Gepäck auf 113.100 Rechnungseinheiten (RE) bzw. 113.100 Sonderziehungsrechte (SZR).Die in den §§ 45 

bis 47 Luftverkehrsgesetz genannte RE ist das SZR des Internationalen Währungsfonds. Der Betrag wird in 

Euro nach dem Wert des Euro gegenüber dem Sonderziehungsrecht zum Zeitpunkt der Zahlung oder, wenn 

der Anspruch Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens ist, zum Zeitpunkt der die Tatsacheninstanz 

abschließenden Entscheidung umgerechnet. Der Wert des Euro gegenüber dem SZR wird nach der Berech-

nungsmethode ermittelt, die der Internationale Währungsfonds an dem betreffenden Tag für seine Operati-

onen und Transaktionen anwendet. Das SZR ist eine künstliche vom Internationalen Währungsfonds 

eingeführte Währungseinheit, die nicht auf den Devisenmärkten gehandelt wird. Über den tagesaktuellen 

Umrechnungskurs informiert MTC auf Anfrage. Auskunft hierüber kann der Reisende auch im Internet 

einholen. Sofern MTC in anderen Fällen Leistungsträger ist, haftet MTC nach den für diese geltenden 

Bestimmungen.  

10.6. Kommt MTC bei Schiffsreisen die Stellung eines vertraglichen Reeders zu, so regelt sich die Haftung 

auch nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des Binnenschifffahrtsgesetzes.  

11. Mitwirkungspflicht 

11.1. Der Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden und/oder gering zu halten. Im Falle von 

Beanstandungen ist er insbesondere verpflichtet, diese unverzüglich der örtlichen Reiseleitung oder MTC 

unter der unten angegebenen Kontaktanschrift anzuzeigen. Die örtliche Reiseleitung ist beauftragt, für 

Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Die örtliche Reiseleitung ist nicht befugt, Ansprüche und Forde-

rungen anzuerkennen. Ist die Reiseleitung bzw. Ihr Ansprechpartner nicht erreichbar, hat sich der Reisende 

an den Leistungsträger (z. B. Transfer-Unternehmen, Hotelier, Schiffsleitung) oder an den Veranstalter bzw. 

an dessen örtliche Vertretung zu wenden. 

11.2. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung 

nicht ein. Ist eine örtliche Reiseleitung am Urlaubsort nicht vorhanden, sind etwaige Reisemängel MTC an 

dessen Sitz zur Kenntnis zu bringen. Über die Erreichbarkeit der Reiseleitung bzw. MTC wird der Reisende in 

der Leitungsbeschreibung, spätestens jedoch mit den Reiseunterlagen unterrichtet. Dies gilt nur dann nicht, 

wenn die Anzeige erkennbar aussichtslos oder aus anderen Gründen unzumutbar ist. Im Falle der verspäte-

ten Ankunft am Flughafenschalter muss der Flugreisende Mehrkosten durch Umbuchung in Kauf nehmen, 

wenn der Eincheck-Vorgang bereits abgeschlossen ist. Eine Pflicht zur Mitnahme besteht dann nicht mehr.  

11.3. Beabsichtigt der Reisende den Reisevertrag wegen eines Mangels gemäß § 651 o BGB Abs. 1 BGB 

oder aus wichtigem, MTC bekannten Grunde, zu kündigen, hat er MTC zuvor eine angemessene Frist zur 

Abhilfeleistung einzuräumen. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe vom Reisever-

anstalter verweigert wird oder wenn sofortige Abhilfe notwendig ist. 

11.4. Bei den mit der Auftragsbestätigung/Rechnung avisierten Reisedaten für die gebuchten Reisetage 

handelt es sich zunächst um voraussichtliche Angaben. Die exakten Reisezeiten werden mit Übersendung 

der Reisedokumente (Tickets, Hotelvoucher, etc.) bekannt gegeben. Sollte der Reisende Anschlussbeförde-

rung buchen, so hat der Reisende diesen Umstand ebenso zu berücksichtigen, wie jenen, dass es bei der 

Beförderung selbst immer wieder zu Verzögerungen aus vielfachen Gründen kommen kann, auf die MTC 

keinen Einfluss hat. Der Reisende hat hierbei ausreichende Reiseabstände für etwaige zeitliche Verschie-

bungen bei der Beförderung zu berücksichtigen. 

12. Ausschluss von Ansprüchen, Anzeigefristen und Verjährung 

12.1. Alle Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende innerhalb eines 

Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber MTC geltend zu machen. Nach 

Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche geltend machen, wenn er ohne eigenes Verschulden an der 

Einhaltung der Frist gehindert worden ist. Ansprüche des Reisenden auf Abhilfe, Minderung, Kündigung und 

Schadenersatz nach den § 651 i Abs. 3 BGB verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, 

an dem die Reise nach dem Vertrag enden sollte. Schweben zwischen dem Reisenden und MTC Verhand-

lungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung ge-

hemmt, bis der Reisende oder MTC die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt 

frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.  

12.2. Die Frist gemäß Ziffer 12.1 Satz 1 gilt nicht für die Anmeldung von Gepäckschäden oder Verlust des 

Gepäcks im Zusammenhang mit Flügen. Diese sind innerhalb von sieben Tagen bei Verlust und binnen 21 

Tagen bei Verspätung nach Aushändigung des Gepäcks anzuzeigen. MTC empfiehlt dem Reisenden drin-

gend, den Schaden an Ort und Stelle bei der zuständigen Fluggesellschaft zu melden (P.I.R.). Fluggesell-

schaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. 

Gleichermaßen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck der örtlichen 

Reiseleitung oder MTC gegenüber der unten angegebenen Kontaktadresse anzuzeigen. 

13. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 

13.1. Der Reisende ist für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen Reisedokumente selbst verant-

wortlich und muss selbst darauf achten, dass sein Reisepass oder sein Personalausweis für die Reise eine 

ausreichende Gültigkeit besitzt. MTC haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang zu den 

nötigen Visa. Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise geltenden Vorschriften 

selbst verantwortlich. 

13.2. MTC verpflichtet sich, die Reisenden, die Staatsangehörige des EU-Mitgliedsstaates sind, in dem die 

Reise angeboten wird, über die nötigen Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften, insbesondere über die 

Fristen dieser Dokumente zu informieren sowie deren eventueller Änderung vor Reiseantritt zu unterrich-

ten. Das Gleiche gilt für die notwendigen gesundheitspolizeilichen Formalitäten sowie deren eventuellen 

Änderungen vor Reiseantritt. Angehörige anderer Staaten sollten sich bei den für sie zuständigen Botschaf-

ten/Konsulaten erkundigen. 

13.3. MTC haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige 

diplomatische Vertretung, wenn der Reisende MTC ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass 

die Verzögerung von MTC zu vertreten ist. Zur Erlangung von Visa etc. bei den zuständigen Stellen muss der 

Reisende mit einem ungefähren Zeitraum von etwa acht Wochen rechnen. 

 

 

13.4. Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst 

verantwortlich. 

13.5. Der Reisende entnimmt dem Katalog der Reise zugrunde liegenden Ausschreibung, ob für seine 

Reise ein Reisepass erforderlich ist oder der Personalausweis genügt. Er achtet darauf, dass sein Reisepass 

oder Personalausweis für die Reise eine ausreichende Gültigkeitsdauer besitzt. Kinder können im Pass der 

mit reisenden Eltern eingetragen werden. Für manche Länder wird einen eigener Kinderpass benötigt. 

Hierüber informiert MTC auf Nachfrage. 

13.6. Zoll- und Devisenvorschriften werden in verschiedenen Ländern sehr streng gehandhabt. MTC 

empfiehlt dem Reisenden sich hierüber genau zu informieren und die Vorschriften unbedingt zu befolgen. 

13.7. Von verschiedenen Staaten werden bestimmte Impfzeugnisse verlangt, die nicht jünger als acht 

Tage und nicht älter als drei Jahre (Pocken) bzw. zehn Jahre (Gelbfieber) sein dürfen. Derartige Impfzeug-

nisse sind auch deutschen Behörden vorzuweisen, sofern Sie aus bestimmten Ländern (z.B. Afrika, Vorderer 

Orient) zurückkehren. Entsprechende Informationen erteilt MTC auf Nachfrage gerne. Über Infektions- und 

Impfschutz sowie andere Prophylaxe-Maßnahmen sollten Sie sich in jedem Falle rechtzeitig informieren 

und gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen. Auf allgemeine Informationen, insbesondere bei den Gesund-

heitsämtern, medizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, reisemedizinischen Informationsdiensten 

oder bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wird verwiesen. 

13.8. Alle Nachteile, vor allem die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus dem Nichtbefolgen der Vorschrif-

ten erwachsen, gehen zu Lasten des Reisenden. Ausgenommen ist eine schuldhafte Falschinformation 

durch den Veranstalter.  

14. Unterrichtung des Flugreisenden über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 

Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des 

ausführenden Luftfahrtunternehmens ist MTC verpflichtet, den Reisenden bei Buchung der Reise für die 

Beförderung im Luftverkehr über die Identität der/des ausführenden Luftfahrtunternehmens zu unterrich-

ten. Ist die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens bei Buchung noch nicht bekannt, ist MTC 

verpflichtet, dem Reisenden den Namen des Luftfahrtunternehmens mitzuteilen, das wahrscheinlich die 

betreffenden Flüge durchführen wird. Sobald MTC Kenntnis über die Identität des ausführenden Luftfahrtun-

ternehmens erhält, wird MTC den Reisenden hierüber unverzüglich unterrichten. Entsprechendes gilt bei 

einem Wechsel des Luftfahrtunternehmens nach Buchung. In jedem Falle wird der Reisende bei der 

Abfertigung oder, wenn keine Abfertigung bei einem Anschlussflug erforderlich ist, beim Einstieg unterrich-

tet. Die von der EG veröffentlichte gemeinschaftliche Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der 

Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist, ist im Internet aktuell abrufbar oder auf Anfrage bei 

MTC erhältlich. 

15. Zentrale Zustiegstelle 

Zu jeder Busreise werden die erwarteten Zustiegstellen bekanntgegeben. Für die Anfahrt einer Zustiegstelle 

wird im Angebot eine Mindestteilnehmerzahl bekanntgegeben. Wird diese Mindestteilnehmerzahl nicht 

erreicht, ist MTC berechtigt, die Zustiegstelle bis zu 30 Tage vor Reisebeginn zu streichen und dem Reisen-

den eine Ersatzzustiegstelle bekanntzugeben. Liegt die Ersatzzustiegstelle in derselben Entfernung zum 

Wohnort des Reisenden wie die ursprünglich erwartete Zustiegstelle, handelt es sich um eine zumutbare, 

nicht erhebliche Änderung der Reiseleistung. Gleiches gilt auch für eine größere Entfernung bis zu 30 km. 

MTC kann bei einer weiter entfernten Zustiegstelle eine zumutbare alternative Anreisemöglichkeit gegen 

Kostenübernahme anbieten. In allen anderen Fällen kann der Reisende von der Reise zurücktreten und 

erhält den bezahlten Reisepreis erstattet.  

16. Gerichtsstand und Rechtswahlvereinbarung 

16.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Reisenden und MTC findet ausschließlich deutsches Recht 

Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis. 

16.2. Soweit bei Klagen des Reisenden gegen MTC im Ausland für die Haftung von MTC dem Grunde nach 

ausländischem Recht angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, 

Umfang und Höhe von Ansprüchen des Reisenden ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Der Reisen-

de kann MTC nur am Sitz von MTC verklagen. 

16.3. Für Klagen von MTC gegen den Reisenden ist dessen Wohnsitz maßgebend. Für Klagen gegen 

Reisende bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder 

privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland 

haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 

ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von MTC vereinbart. 

16.4. Die vorstehenden Regelungen über Rechtswahl und Gerichtsstand gelten nicht, wenn sich aus 

vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwi-

schen dem Reisenden und MTC anzuwenden sind, etwas anderes zu Gunsten des Reisenden ergibt oder 

wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedsstaat 

der EU, dem der Reisende angehört, für den Reisenden günstiger sind als die Regelungen in diesen 

Reisebedingungen oder die anwendbaren deutschen Vorschriften. 

16.5. Weiterführende Leistungsbeschreibung fremder Medien, wie Kataloge, Hotelprospekte, Websites 

o.ä., verändern den vertraglich vereinbarten Leistungsumfang auch dann nicht, wenn sie über MTC zugäng-

lich gemacht werden. Maßgeblich für den vertraglich zugesicherten Leistungsumfang ist neben der Reise-

ausschreibung ausschließlich die Auftragsbestätigung/Rechnung.  

16.6. Diese Bedingungen gelten ergänzend. Individualvereinbarungen, Sonderregelungen bzw. Sonderrei-

sebedingungen in einzelnen Reiseverträgen haben Vorrang.  

16.7. Die Inanspruchnahme von nur einzelnen Teilleistungen aus dem Pauschalangebot (z.B. nur Flug, nur 

Hotel etc.) ist nicht gestattet, es sei denn, die einzelnen Leistungen sind preislich speziell ausgewiesen. Für 

den Fall, dass eine Rundreise oder ein Hotelaufenthalt im Pauschalangebot trotz Buchung nicht in Anspruch 

genommen wird, werden die Kosten des in Anspruch genommenen Fluges mit EUR 250,00 pauschaliert und 

sind vom Reisenden nachzuentrichten. Der Nachweis von geringeren Kosten ist möglich.  

 

 

Kontaktdaten MTC: 

 
 

MTC Touristik Center München GmbH 

Blumenstr. 4e 

85467 Neuching 

Telefon: +49/(0)8123/9079885 

Telefax: +49/(0)8123/9079886 

E-Mail: info@mtc-reisen.de 

 

http://www.buzer.de/gesetz/2468/a35089.htm
http://www.buzer.de/gesetz/2468/a35091.htm
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